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Graz, am 21. September 2005 

 
Gemeinderätin: Klubobfrau Elke Kahr 
 

Dringlichkeits Antrag 
(gemäß § 18 der Geschäftsordnung des Gemeinderats) 

 
 
Betrifft:  Verbesserte Förderung für Brandschutzmaßnahmen in Hochhäusern

 
 
Die Grazer Feuerpolizei schreibt für 240 bestehende Hochhäuser, die vor mehr als 30 Jahren 
errichtet wurden, Brandschutzmaßnahmen vor, dessen Folgen massive finanzielle 
Auswirkungen auf die betroffenen BewohnerInnen haben. Die vorgeschriebenen Maßnahmen 
gründen sich auf das Steiermärkische Baugesetz und können je Wohnung bis zu 11.000 Euro 
betragen. Die monatlichen Darlehensrückzahlungen bewegen sich daher in einer Höhe von bis 
zu 109 Euro auf 10 Jahre. Tausende GrazerInnen sind davon betroffen  
 
Jeder sieht ein, dass aus Gründen der Sicherheit notwendige Brandschutzmaßnahmen 
durchgeführt werden müssen. Trotzdem muss man beim Beschluss von Gesetzen auch auf 
deren Auswirkungen auf die Betroffenen achten und jenen, die sich solche Kosten mit 
Sicherheit nicht leisten können, auch finanziell helfen. 
Deshalb sehen wir es als notwendig an, die Förderung dieser Brandschutzmaßnahmen in die 
umfassende Sanierung des steiermärkischen Wohnbauförderungsgesetzes einzubeziehen. 
Derzeit kann nur um die „kleine“ Sanierung angesucht werden, was zu den oben 
beschriebenen finanziellen Problemen führt. Bei der umfassenden Sanierung  gibt es dagegen 
eine längere Laufzeit der Darlehen und höhere Zuschüsse. 
 
Deshalb stelle ich namens des Gemeinderatsklubs der KPÖ folgenden 
 

Antrag zur dringlichen Behandlung: 
 
Der Gemeinderat der Stadt Graz wendet sich mit einer Petition an den Steiermärkische 
Landtag und verlangt darin die Aufnahme der vorgeschriebenen Brandschutzmaßnahmen in 
Hochhäusern in die umfassende Sanierung gemäß steiermärkischem 
Wohnbauförderungsgesetz. 
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GR. Georg Topf 22.09.2005 
 

Z U S A T Z A N T R A G 

 
Betr.: Dringl. Antrag der KPÖ 

Verbesserte Förderung für Brandschutzmaßnahmen in Hochhäusern
 
 
 
Im Zusammenhang mit brandschutztechnischen Vorschreibungen für beste-
hende Hochhäuser muss laut § 103 des Stmk. Baugesetzes auch der zumutba-
re Umfang im Verhältnis zum Wert des Hochhauses geprüft werden.  In vielen 
Fällen führen diese geforderten Maßnahmen zu großen nachträglichen Mehrbe-
lastungen für Mieter und Eigentümer, wobei insbesondere auch die Herleitung 
und Bewertung des zumutbaren Rahmens für die Betroffenen nicht nachvoll-
ziehbar ist.  
 
 
Deshalb stelle ich namens der ÖVP-Gemeinderatsfraktion folgenden Zusatzan-
trag zur dringlichen Behandlung: 
 
Der Gemeinderat der Stadt Graz wendet sich mit einer Petition an den Steier-
märkischen Landtag und verlangt darin – unabhängig von möglichen zusätzli-
chen Förderungsmaßnahmen im Rahmen des Stmk. Wohnbauförderungsge-
setzes die Erlassung von klaren und nachvollziehbaren Richtlinien zur Definition 
des zumutbaren Umfanges für nachträgliche Brandschutzmaßnahmen bei 
Hochhäusern. 
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Betrifft: Verbesserte Förderung für Brandschutz- 

maßnahmen in Hochhäusern 
 
 
 

 
 
 

Zusatzantrag  
zum dringlichen Antrag der K

„Verbesserte Förderung für Brandschutzmaßna
 

an den Gemeinderat 
eingebracht von Gemeinderat Alexande

in der Sitzung des Gemeindera
vom 22. September 2005 

 
 
Des weiteren wird der Steiermärkische Landtag per Petition er
 
● den § 103 des Steiermärkischen Baugesetzes, der 1976 anl

in Sao Paulo von der Steiermärkischen Landesregierung be
Zumutbarkeit und Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Der soge
sollte daher zumindest durch alternative bzw. bestehende b
nahmen, wenn deren Funktionstüchtigkeit durch entsprech
sen ist, ersetzt werden können.  

 
● die Feuerpolizei ist dahingehend zu beauftragen, geeigne

erwartenden Zugang eines Bescheides, für den eine 14-täg
ist, frühzeitig an alle Bewohner des betroffenen Hochhause

 
● die Errichtung einer Ombudsstelle, die alle betroffenen 

gegebenenfalls deren Interessen vertritt. 
 
 
 

Graz, 22. September 2005 
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